
 
Synopse 

zum Entwurf einer Änderung  

der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976, LGBl. 2400,  

(GBGO-Novelle 2007) 

 

Neben dem Bürgerbegutachtungsverfahren wurden nachstehende Stellen zur Abgabe 

einer Stellungnahme im Rahmen des Begutachtungsverfahrens eingeladen: 

 

1. Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst  

2. NÖ Landes-Landwirtschaftskammer 

3. Wirtschaftskammer für NÖ 

4. Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ 

5. Rechtsanwaltskammer Niederösterreich 

6. Volksanwaltschaft 

7. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

8. Österreichischen Gemeindebund 

9. Österreichischen Städtebund, Landesgruppe NÖ 

10. Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP 

11. Verband Sozialdemokratischer Gemeindevertreter in NÖ 

12. Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren 

13. Landesverband leitender Gemeindebediensteten 

14. Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 

15. Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst 

16. Abteilung Personalangelegenheiten A 

17. Abteilung Finanzen 

18. NÖ Gleichbehandlungskommission 

 

Ferner wurde der Entwurf über eine Änderung der 

NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 dem NÖ Landtagsklub der Österreichischen 

Volkspartei, dem Klub der Sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten 

Niederösterreichs und dem Grünen Klub im Niederösterreichischen Landtag zur Kenntnis 

übermittelt. 

 

 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 24.10.2007 

zu Ltg.-994/G-3/5-2007 

Ko-Ausschuss 
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Von der NÖ Gleichbehandlungskommission wurde zur beabsichtigten Novelle eine 

Stellungnahme abgegeben. 

 

Von der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst, vom Gemeindevertreter-

verband der Volkspartei NÖ, von der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer, von der 

Wirtschaftskammer für NÖ, von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und der im 

Zuge der Bürgerbegutachtung von der Stadt Wr. Neustadt abgegebenen Stellungnahmen 

wurde jeweils mitgeteilt, dass zur beabsichtigten Novelle keine Einwände bestehen. 

 

Die Stellungnahme ist im Folgenden dargestellt: 

 

Im Allgemeinen: 

Stellungnahme der NÖ Gleichbehandlungskommission: 

 

 
Anmerkung: 

In den Erläuterungen wird der Anregung Rechnung getragen. Im Gesetzestext 

erfolgt aber aus legistischen Gründen die Beibehaltung der bisherigen Form. Sofern 
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es die Formulierung aber zulässt, soll die Änderung im Plural (die Beamten, die 

Vertragsbediensteten) abgefasst werden. 

 

 
Anmerkung: 

Bei offensichtlichen geschlechtsspezifischen Auswirkungen wird dies in den 

Erläuterungen auch dargestellt. Die Dokumentation der Auswirkungen der 

gesamten Novelle ist mit großem zeitlichen Aufwand verbunden; die Anregung wird 

aber für künftige Novellen vorgemerkt. 

 


